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Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2011 
 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2011 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011  beschlossen : 

§ 1 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
 
1. den Einnahmen und Ausgaben von je                EUR 15.617.000 
  davon im   VERWALTUNGSHAUSHALT  EUR         12.468.000 
    im   VERMÖGENSHAUSHALT            EUR           3.149.000 
 
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen  Kreditaufnahmen  für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von          EUR      613.300 
 
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von           EUR      614.200 
 

§ 2 
Der Höchstbetrag der  Kassenkredite  der Stadtkasse Todtnau wird festgesetzt auf     EUR   1.500.000 
 

§ 3 
Die Hebesätze werden festgesetzt 

1. für die  GRUNDSTEUER 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  (Grundsteuer A)  auf    300 v.H. 

     b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B)  auf           340 v.H. 
     der Steuermessbeträge; 
2. für die  GEWERBESTEUER  auf               340 v.H. 
 der Steuermessbeträge. 
 
Todtnau, 27. Januar 2011                     Der Gemeinderat :  
 
 
 

Wießner, Bürgermeister 




